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zum Mietvertrag Objekt: Rödermark

mv-red (rz-te)

Die Vermieterin ist berechtigt, auf die von der Mieterin zu überri~hmenden Ne-
benkosten, die der Mieterin nicht direkt in Rechnung gestellt werdem monatliche,.
Vorauszahlungen zu erheben, deren Höhe entsprechend den 'voraussichtlich
entstehenden Kosten einvernehmlich festgelegt wird. '- ,

§ 5 • Wertsicherung

1. Der sich aus § 4 Abs. 1 und 2 ergebende Mietzins gilt für die ersten 3 Jahre nach
Übergabe des Mietobjektes als fest vereinbart Danach gilt folgendeWertsiche-
rungsklausel: -'~::',(."~'

" ~~,,~\,,_-:'". ': .

. ~>~~~~ ~:J",~~r
Jede der Vertragsparteien hat das Recht, eine Anpassung der Miet~"zu verlan-
gen, wenn der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffeötlichte'Preis-
index für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutscfjlah~ifo§g"esämt
(Basis 1991 = 100) nach seinem Jahresdurchschnitt um mehr ah;J~l~Q~$~:gegen-
über dem Jahresdurchschnitt des 4. Mietjahres oder gegenüb~r;:~dert:letzten
Mietanpassung gestiegen oder gefallen ist.:.>;"~~~::-:':;

Eine Mietanpassung kann maximal in Höhe von 60 % des sich jeweils aus der
Indexänderung ergebenden Wertes erfolgen,

Der neue Mietzins ist vom Beginn des dem Änderungsverlangen folgenden Mo-
nats zu entrichten,

Jeweils frühestens drei Jahre nach einer Mietzinsveränderung kann auf der
Grundlage der vorstehenden Wertsicherungsklausel eine erneute Anpassung der
Miete verlangt werden.

Die Vermieterin wird bei der zuständigen Landeszentralbank die Genehmigung zu
dieser Wertsicherungsklausel beantragen, Wird von dort die Zustimmung ver-
sagt, so soll eine der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommende Klau-
sel in den Vertrag aufgenommen werden.

§ 6 - Instandhaltung

Der Mieterin obliegt es, auf ihre Kosten innerhalb der Mieträume die erforderli-
chen Schönheitsreparaturen durchzuführen. Im übrigen übernimmt die Vermie-
terin die Instandhaltung und Instandsetzung des Mietobjektes auf ihre Kosten,
soweit nachfolgend nichts abweichendes geregelt ist. Kleinreparaturen bis zur
Höhe von DM 750,-- übernimmt die Mieterin, jedoch maximal DM 10.000,-- pro
Jahr.

Die Mieterin schließt WartunasverträoA ab fl'ir'
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heizungs- und lüftungstechnische Anlagen, Elektroanlagen, Notbe-
leuchtungsanlage, Feuerschutzanlage.

Die Kosten für Wartung und Betrieb dieser Anlagen gehen zu Lasten der Mieterin.

3. Scheiben einschließlich Schaufenster-, Ladentür- und Schaukastenscheiben so-
wie Glasverkleidungen und Firmenschilder müssen von der Mieterin erneuert
werden, auch dann, wenn sie am Untergang dieser Gegenstände kein Ver-
schulden trifft.

4. Die Mieterin hat Schäden, für die sie einstehen muß, sofort zu beseitigen. Kommt
sie dieser Verpflichtung nach schriftlicher Mahnung innerhalb einer angemesse-
nen Frist nicht nach, so kann die Vermieterin die erforderlichen Maßnahmen auf
Kosten der Mieterin vornehmen lassen.

5. Soweit unter Berücksichtigung der vorstehenden Regelungen die vomahme von
Instandhaltungen und Instandsetzungen bei der Vermieterin verbleibt, wird sie
sich zuvor über den Zeitpunkt mit der Mieterin abstimmen, welche ihrerseits ver-
pflichtet ist, der Vermieterin eine angemessene Möglichkeit zu gewähren, solche
Maßnahmen während der Dauer des Mietverhältnisses vorzunehmen.

§ 7 - Bauliche Veränderungen

1. Die Vermieterin gestattet der Mieterin im Bereich des Mietobjektes bauliche Um-
und Einbauten sowie sonstige bauliche Veränderungsmaßnahmen, soweit keine
wesentlichen Eingriffe in der Konzeption des Bauwerkes erfolgen und behördliche
Genehmigungen vorliegen bzw. solche nicht erforderlich sind. Entsprechendes
gilt für Abbruch- und Neubaumaßnahmen.

Die Mieterin darf weiterhin bauliche Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere
zur Anpassung und Fortentwicklung des äußeren und inneren Erscheinungsbildes
des Mietobjektes vornehmen.

Die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen für solche bauli-
chen Maßnahmen obliegt der Mieterin auf ihre Kosten.

Sofern und soweit die Mieterin bauliche Veränderungen im Bereich des Mietob-
jektes oder Neubaumaßnahmen vorgenommen hat, hat sie für den Bestand der
von ihr geschaffenen Bausubstanz Sorge zu tragen, diese, soweit sich das nicht
bereits aus bestehenden Versicherungsverträgen ergeben sollte, zusätzlich ge-
gen die üblichen Risiken zu versichern und versichert zu halten und die Gefahr
der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs zu tragen.

Das Mietobjekt ist bei Beendigung des Mietverhältnisses besen~ein. z~rückzu-
f?c'r7€R LB§t\MRH~~MißtlfCine1~'gfJ'fY~l\fvgft~nIFl1felOOw~g~ff~O.ba.t.J~\,~J.~.Ib\l,~~NF-
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stige Ein- und Umbauten sowie Einrichtungen, die sie auf ihre Ko~teiivaf9~norl1-
men hat, ganz oder teilweise wegzunehmen.';'tC;74v.$'f!fI, f>,,':»

3. Die Vertragsparteien werden sich im Falle der Beendigung des Mietv~thältnisses
über die Ablösung von baulichen Anlagen, Einbauten und EinrichtUn§~n.;~iedie
~ieterin auf ihre Kost~n ~e.schaffe~ hat. ~nd ~ei Vertragsende im 'Mietobjekt be-
laßt, zu gegebener Zelt einigen. Hierbei Ist eine der Nutzungszeit angem.essene
Abschreibung zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall entscheidet ein Sachverständi-
ger, über dessen Person sich beide Parteien einigen, über die Höhe' derVergü-
tung. Wird eine Einigung über die Person des Sachverständigen nicht erzielt, so
soll der Sachverständige von der für das Objekt zuständigen Industrie-\Ibd Han-
delskammer ernannt werden.

§ 8 - Untervermietung/Rechtsnachfolge

1. Die Mieterin ist ermächtigt, das Mietobjekt ganz oder teilweise yD·'> < 77 .. ' t~m.
Sie bleibt jedoch für die Dauer dieses Vertrages gegenüber 'C!~r~\i~trrri:terin
vol/umfänglich Vertrags- und t.elstunospartner. Die Mieterin verpflichtet"sichfür
den Fall der Untervermietung, dem Untermieter alle Verpflichtungen.C\usdiesem
Mietvertrag aufzuerlegen. ...,,, :;.'\:J. :,'> '••

2, Die Mieterin ist jederzeit ermächtigt, auch im Namen der Vermieterin mit einer an-
deren Gesellschaft deren Eintritt in das Mietverhältnis an ihrer Stelle zu ver-
einbaren. Dies gilt u. a. zum Zwecke der Übertragung des MietverhäJtr1iss~sauf
eine andere, der Mieterin nahestehende Gesellschaft. Die MiE:HE!rin'ist ver-
pflichtet, der Vermieterin unverzüglich eine Kopie einer solchen Eihtr,ttsverein-
barung zu übermitteln,

Veräußert die Mieterin ihren gesamten Geschäftsbetrieb oder einen'Teilbetrieb,
welcher den Mietgegenstand umfaßt, geht der Mietvertrag auf den Rechts-
nachfolger der Mieterin über. Diese hat den Rechtsnachfolger entsprechend zu
verpflichten

Die Mieterin hat eine solche Veräußerung an die Vermieterin so rechtzeitig an-
zuzeigen, daß diese in der Lage ist, dem Rechtsübergang innerhalb einer Über-
legungsfrist von vier Wochen zu widersprechen, falls für sie der Rechtsübergang
vom Standpunkt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmannes nicht zu-
mutbar ist.

Im übrigen wird der Fortbestand dieses Mietvertrages nicht dadurch berührt, daß
eine Vertragspartei ihre Rechtsform ändert, eine Umwandlung oder Ver-
schmelzung vornimmt oder eine Unternehmensspaltung unter Beachtung der Re-
gelungen des Umwandlungsgesetzes durchfuhrt. Im letzteren Fall gilt als
Rechtsfolger des entsprechenden Vertragspartners dasjenige Unter~ehmen, wel-
,..h,",~ ,.l",r \ 1",~r •••~,..~"",.,,", •..•,..I,,,,,,,,r1 n",,..h ort,.,',..,lor ~n",'to !nn -uzurechnen 1St.
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5. Der Mieter ist berechtigt, einen Nachmieter zu stellen, der;
Mietvertrag zu denselben Bedingungen innerhalb der Rest!
einzutreten, sofern gegen die Bonität des Nachmieters und'
keine objektiven Einwendungen bestehen.

6. Ist nach vorstehenden Absätzen 1 - 5 die Beantragung ein
erforderlich, wird die Vermieterin hieran mitwirken, soweit
Einwände dem nicht entgegenstehen.

§ 9 - Behandlung des Objektes

1. Die Mieterin hat das Mietobjekt schonend und pfleglich zu b~
sauberes und geordnetes Erscheinungsbild zu sorgen. .

Die Mieterin hat bei der Nutzung des Mietobjektes auf deSs
benheiten Rücksicht zu nehmen. Auf statischen oder sonsr
hende Belastungshöchstgrenzen sind einzuhalten. Die Ver'''''
durch Zuverfügungstellung der entsprechenden Baugenehni
möglichen.

2.

3. Oie Mieterin haftet vollumfänglich der Vermieterin gegenüb~
durch sie, ihre Erfüllungsgehilfen, Lieferanten oder Kunden :50
werden. .

4. Schäden und sonstige Beeinträchtigungen des Mietgegenstah'.
gabe diesesVertrages in den Risikobereich der Mieterin fallen,
nicht zur Minderung des Mietzinses oder zur Kündigung des Mi ..

-;i

Die It. Baubeschreibung (Anlage 2 ) vorhandenen Leitungsne~
Gas und 'vVasser dürfen von der Mieterin nur in dem Umfan'g~
nommen werden, daß keine Überlastung eintritt. Einen Mehrbed,~:.\~ :~Mie-
terin durch Erweiterung der Zuleitungen auf eigene Kosten decken:s.",~"';;';.,;".,miete-
rin wird die hierzu erforderlichen Genehmigungen unverzüglich ert~II~Q~~Unddie
Mieterin hierbei umfassend unterstützen. ' '. .

,'.

§ 10 - Verkehrssicherung
<-
e

ie Mieterin übernimmt für die Dauer der Mietzeit die sonst dem Grundstückseigentümer
liegenden privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verkehrssicherungsp!lichten für
s Mietobjekt, soweit sie das Mietobjekt allein nutzt. Insbesonde.re tre~en. die Mieterin

~.örtlichen Räum- und Streupflichten auf dem Mietgrundstück einschließlich der Geh-
ege.

12
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§ 11 - Schlüssel
''I'

liPie Schlüsselgewalt über die gesamten Mieträume steht ausschließlich der Mieterin zu,
I .~

: ~bjeMieterin hat bei Auszug alle Schlüssel, auch die von ihr zusätzlich beschafften, ko-
i fstenlos an die Vermieterin oder deren Beauftragte zurückzugeben mit Ausnahme der
i tSchlüssel und Zylinder einer von ihr selbst beschafften zentralen Schließanlage,
I .~
i ,._', .,.'

§ 13 - Werbung

§ 14 - Versicherungen

Die Vermieterin verpflichtet sich, den Grundbesitz auf eigene Kosten fortlaufend
und in ausreichender Höhe (gleitender Neuwert) gegen Feuer, Sturm, Wasser
versichert zu halten. Der Mieterin ist auf Verlangen der Nachweis und der Nach-
weis der laufenden Prämienzahlungen beizubringen.

2, Im Falle eines Schadenseintrittes verpflichtet sich die Vermieterin zum Wieder-
~{'A··· aufbau und hat die bei vorschriftsmäßiger Versicherung von der Versicherung zu
;::', zahlende Summe zur Wiederherstellung der Mieträume zu verwenden, wobei bis
~,,: Zur Wiederherstellung der Mietsache die Verpflichtung zur Zahlung des Mietzin-
~~c;: ses ganz bzw. anteilmäßiq ruht.

I
I
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Stand:

0610.2015

Dokumentation Wartungsprotokolle 081_ Rödermark Objekt: EKZRödermark, Ober-Rodener-St

Wartung erforderlich Dokumentation WartunK.protokolie

Pos. Techn. Anlage/Einrichtung
Vom.nden Übergreifende Eigentum Wartungs- Protokoll letzte Intervall (in nächste

ja/nein Anlage ja/nein M/VM ja/nein MIVM vertrag Wartung.-Flrma
vorhanden vorhanden Wartung Monate) Wartung

BeisPIel Techll/sche Anlage' /' Ja SV /- Fo. MUittr 01.01.2000 12 01.01.2001
Beisp'el Tectvnscne Alllage 2 24

I I
1. Elektrotechnik

1.1 Blitzschutzanlage ja ja VM Ja VM 48
1.3 Elektrcanlaqe ia nein VM Ih:ill M KPS 12
1.4 Sicherheitsbeleuchtung SIBE ja nein VM ja M Sehröder 12

1.8 Trafostation mit MS-Schaltanlage Ja nein VM ja M ja 24
1.9 Kompensationsaniage Blindleistung allgemein ja nein VM nefu --------- ja 24

1.10 Jahresschaltuhr ja nein VM ja M 12
1.12 Gebäudeleittechnik MSR allgemein ja nein VM nein M
1.14 Ortsveränderi.elektr.Betriebsmittel ja nein M nein M KPS

1.16 Einbruchmeldeanlage EMA ja nein M ja M ja Ta Wiseko 03.06.2015 6 03.12.2015

2. BrandachutzlAlannlerung

2.1 Wandhydranten 9 Stück ja ja VM ja VM ja Efsertoh-Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

2.2 Feuerlöscher 22 Stück Ja nein M ja M Ja E.lserloh-Schöning GmbH 29.07.2014 24 29.07.2016

2.3 Natürlicher Rauchabzug NRA / RWA - Dach Ja ja VM ja VM Ja H·P·S 10.02.2014 12 10.02.2015
2.4 Maschineller Rauchabzug MRA ia ja VM ja VM 12

2.5 Brandmeldeanlage BMA ja ja VM ja VM a H·P-S 04.05.2015 3 04.08.2015

2.6 Elektroakustische Anlage ELA ja nein M ja M a Mood Media GmbH 23.05.2012 12 23.05.2013

2.7 Sprinkleranlage (:) "la, mver ,I,le, I J·ltl SPI ill"It~ll ja ja VM ja VM a NOHL 28.05.2015 6 28.11.2015

2.8 Druckluftwasserbehälter DLWB ja ja VM ja VM a NOHL 28.05.2015 6 28.11.2015

2.9 Überflurhydranten 1 Stück ja nein VM ja VM a E.lserloh·Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

3. HLS
3.1 Lüftungsanlage ja nein VM ja M Klima Becker 12

3.10 Brandschutzklappen BSK ja nein VM ja M Klima Becker 12

3.11 Heizungsanlage ja ja VM ja M Klima Becker 12

3.16 MSR-Aniage ja ja VM ja VM FSZ 12

4. Tür und Tor
4.4 Automatiktüren 15 Stück ja nein VM ja M ja la R.Bischoff 27.02.2014 12 27.02.2015

4.9 Rollgil1er/Rolltor ja nein VM ja M ja E.lserloh·Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

4.10 Sektionaltor 3 Stück ja nein VM ja M ja E.lserloh·Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

4.11 Schnelllauftor ja nein VM ja M a E.lserloh-Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

4.20 Brandschutzschiebelor ja nein VM ja M

4.24 Feststellantage BS-Schiebetor ja nein VM ja M

4.29 BS Türen 1 - flüglig 11 Stück ja nein VM ja M ja E.lserloh-Schöning GmbH 29.07.2014 12 29.07.2015

4.30 BS Türen 2 - flüglig 4 Stück ja nein VM ja M

4.31 Fluchtwegtüren / Aussentüren ja nein VM ja VM

7. Außen

7.2 Parkleitsystem ja ja VM ja VM
7.4 Erneuerung/Reparatur Außenbeieuchtung ja ja VM ja VM

7.5 Erneuerung/Reparatur Parkflächenmarkierung ja ja VM ja VM

7.7 Erneuerung/Reparatur Parkplatz ja ja VM ja VM

7.8 Erneuerung/Reparatur PP-bewirtschaftung ja ja VM ja VM

9. Diverses ja

9.1 Dach/Gewächshaus ja ja VM VM ja Siedenburger 5tahi+Glasbau 02.07.2013

9.2 Trinkwasseranschiuss

9.3 SChornsteinfegermeister
9.4

9.5
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